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Von den Bergordnungen der frühen Neuzeit zu den 
Berggesetzen des neunzehnten Jahrhunderts 

Friedrich P. Springer (†), Celle (Deutschland) 

Einleitende Anmerkungen zu den mittelalterlichen 
Wurzeln

Die in der frühen Neuzeit gedruckten Bergordnungen 
hatten ihren Ursprung in handschriftlich niedergelegten 
Ordnungen, Vereinbarungen und Verträgen sowie in 
Übungen und Gebräuchen des 12., 13. und 14. Jahrhun-
derts. Diesen selbst gingen Gewohnheiten, mündliche 
und auch manchmal schriftliche Abkommen und/oder 
machtvolle Durchsetzung von Ansprüchen in den frühen 
Bergbaugebieten, dem Harz, dem Erzgebirge, den Alpen 
und deren Rändern voran. Dabei waren die den Bergbau 
aktiv und/oder passiv betreibenden Personen, die übrigen 
Einwohner und Grundherren sowie die Herrschenden in 
unterschiedlichen Formationen Partner und Kontrahen-
ten. Kontinuität und Einfluss von römischem Recht und 
Übungen auf die Praxis des Bergbaus in der Zeit der Me-
rowinger und Karolinger sowie im Mittelalter sind um-
stritten, aber nicht unwahrscheinlich, da ja auch beim 
Bergbau im bescheidenen Umfang Kontinuität festge-
stellt werden konnte.1 

Bevor die ersten, relativ einheitlichen Bergordnungen 
Anfang des 16. Jahrhunderts gedruckt wurden, hatten 
sich das für den mitteleuropäischen Bergbau als charak-
teristisch angesehene Bergregal, das Bodenschätze vom 
Eigentum an Grund und Boden trennte und unter Vorbe-
halt der Landesherren oder manchmal auch nur der loka-
len Machthaber stellte, und die Bergfreiheit sowie Privi-
legien des Bergbaus und der Bergleute entwickelt. Die 
Versuche der deutschen Könige und Kaiser, allein oder 
gemeinsam mit den lokal Herrschenden Hand auf die 
Bodenschätze zu legen, waren vorher gescheitert. Wie 
Bartels et al. ausführen, wurde die Regalität das Verbin-
dende der mitteleuropäischen Bergordnungen und steht 
im Unterschied zur Ordnung in den angelsächsischen 
Ländern.2 Allerdings hatte sich an den Rändern des Rei-
ches wie zum Beispiel in Lüttich auch die Bindung des 
Bergbaus an den Grundbesitz gehalten.3 Dabei ergriffen 
die Landesherren oder andere Mächtige nicht selten erst 
dann Initiative, wenn sie aktiv betriebenen, erfolgreichen 
Bergbau erkannten und auch ihre Ansprüche durchsetzen 
konnten.4 

Da damals die Entdeckung neuer prospektiver Regionen 
eher dem Zufall als der systematischen Suche geschuldet 
war und den Landesherren oft auch die Mittel und die 
Erfahrung zum Bergbau fehlten, sie aber von einem flo-
rierenden Bergbau zu profitieren hofften, wurden die 
Rechte zum Aufsuchen und zur Gewinnung von Erzen 
überwiegend an Bergbau Lustige verliehen. Dieses Recht 

zur Suche und bei Fündigkeit zum Gewinnen von Mine-
ralien und Erzen galt für fast alle Menschen (i. e. die 
Bergfreiheit). Die Bergfreiheit eröffnete Chancen bei 
überschaubaren Risiken, da sich der Einsatz oft auf die 
eigene Arbeitskraft beschränkte. Die zugegebener Ma-
ßen seltenen erfolgreichen Bergleute hatten dann von 
dem gewonnenen Metall oder Erz einen Anteil an den 
Landesherren abzugeben. Oft war auch alles Metall – be-
sonders die Edelmetalle  – gegen ein festgelegtes Entgelt 
abzuliefern – womit das alleinige landesherrliche Recht, 
Münzen zu prägen, gesichert werden sollte. 

Naturgemäß waren die Techniken und Probleme bei der 
Suche nach und der Gewinnung von Bodenschätzen in 
den Bergbauregionen ähnlich. Meistens koexistierten 
viele kleine Gruben mit unterschiedlichen Betreibern in 
den bedeutsameren Revieren in enger Nachbarschaft. 
Das Schürfen, Gewinnen und Aufbereiten sowie Verhüt-
ten griff substanziell in die Interessen von Land-, Forst- 
und Wasserwirtschaft ein. So mussten in diesen frühen 
Dokumenten oft auch ähnliche Probleme und Fragestel-
lungen adressiert und geordnet werden, ohne dass es not-
gedrungen zu einem Austausch zwischen den verschie-
denen Regionen gekommen sein muss. Allerdings wird 
die Mobilität der Bergleute zur Angleichung der Ordnun-
gen beigetragen haben; bei neuen Funden kamen Berg-
leute von selbst aus anderen Regionen oder wurden von 
den Landesherren oder anderen Mächtigen gerufen. 
Auch hat nachlassender Bergsegen die Bergleute zum 
Suchen neuer Chancen veranlasst.5 

Manchen der frühen Bergordnungen wird prototypischer 
Charakter zugeordnet und Prioritätsansprüche reichen bis 
Georg Agricola zurück.6 Man war sich aber über die Jahr-
hunderte einig, dass bei der Herausbildung der Bergord-
nungen die Entwicklungen in Böhmen und Sachsen von 
großer Bedeutung waren. So werden schon bei Haselber-
ger (1535), Deucer (1624) und Heinsius (1747) diese 
Bergbaugebiete besonders hervorgehoben. Die Entwick-
lungslinie, die vom Trienter über den Schladminger Berg-
brief zu den rechtlichen Übungen im alpenländischen 
Bergbau geführt hat, fand in der frühen Literatur wenig 
Aufmerksamkeit. Das bedeutsamste Dokument am Ende 
dieser Linie, das Schwazer Bergbuch, war weder von der 
Herrschaft verabschiedet noch wurde es gedruckt.7

Von den Bergordnungen des 16. Jahrhunderts

Der Aufschwung des Bergbaus insbesondere im sächsi-
schen und böhmischen Erzgebirge sowie in Tirol in der 
zweiten Hälfte des 15. und in der ersten Hälfte des 16. 
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Jahrhunderts, dessen zunehmende Komplexität sowie die 
steigende Bedeutung der Einnahmen aus dem Bergbau 
und der Vermünzung des gewonnenen Silbers für die 
Landesherren, haben den Bedarf an Kontrollen sowie Re-
gulierungen und Wissen um den Bergbau erhöht. So er-
schien auch um 1500 das erste gedruckte Buch zum 
Bergbau, das wahrscheinlich Rülein von Calw unter dem 
Titel „Ein nützlich Bergbüchlin von allen Metallen“ ver-
fasst hat und das des öfteren nachgedruckt und plagiiert 
wurde.8 Danach wurden sehr bald eine Reihe Bergord-
nungen gedruckt, denen später zahlreiche Revisionen, 
Patente, Privilegien, Detailregelungen und Vereinbarun-
gen folgten. Diese Bergordnungen umfassen vom Stand-
punkt des geographischen Umfangs des Bergbaus, der 
lokalen Gegebenheiten sowie der Art und Bedeutung der 
gewonnenen Erze sehr Unterschiedliches. Kleine, unbe-
deutende Gruben auf Zinn oder Eisen stehen neben den 
„Jahrhundert“-Bergwerken des Erzgebirges und Tirols, 
in denen hauptsächlich das begehrte Silber gewonnen 
wurde.9

Dabei bestand offensichtlich ein Bedarf und Interesse, 
die rechtliche Basis des Bergbaues abzuklären, denn be-
reits 1535 hatte Johann Haselberger das 44 Blätter um-
fassende Buch „Der Ursprung gemeynner Berckrechte“ 
herausgegeben, in dem man neben einer Version des oben 
erwähnten Bergbüchleins das Bergrecht von Freiberg in 
der „B“-Version aus der Zeit um 1345 und von Iglau aus 
dem Jahre 1248 sowie von Meissen von 1407 gedruckt 
findet.10 In der Widmung des 1523 in Nürnberg gedruck-
ten Büchleins „Vonn dem Weytberuffenem Berckwerg 
Sanct Jochimsthall“ von Hanns Rudthart, eines der er-
wähnten Plagiate, wird der Inhalt der 1518 für Joach-
imsthal von den Grafen Schlick erlassenen Bergordnung 
skizziert, unter deren Regie sich der Bergbau entwickelt 
hatte. Diese Bergordnung stimmt abgesehen von redakti-
onellen Unterschieden, von der Präambel und zwei, drei 
geringen materiellen Abweichungen mit der Bergord-
nung von Annaberg aus dem Jahre 1509 überein.11 Diese 
Annabergische Ordnung hatte im 15. Jahrhundert ver-
schiedene handschriftliche Vorgänger, die sich wahr-
scheinlich von der Bergordnung des Markgrafen von 
Meissen aus dem Jahre 1407 ableiteten.12 Diesen Ord-
nungen ist der Anspruch der Landesherren vorangesetzt, 
es folgen dann die Aufgaben und Pflichten der den jewei-
ligen Fürsten vertretenden Beamten, i. e. Berghauptmann 
und Bergmeister. Die anderen Beamten werden in Ver-
bindung mit den Arbeitsschritten Genehmigung des Su-
chens, der Mutung, des Einrichtens einer Grube usw. ab-
gehandelt. 

Das ist in der von den Grafen Schlick 1541 revidierten 
Bergordnung anders. Diese umfangreichere Ordnung 
folgt in ihrer Konzeption der kuttenbergischen Ordnung, 
die König Wenzel II im Jahre 1280 erlassen hat. In der 
Ordnung von 1541 werden (1) Beamte und Arbeiter, (2) 
Bergwerk mit den dazugehörenden Einrichtungen sowie 
Rechte und Regelungen, (3) Angelegenheiten des Hüt-
tenwesens und (4) der Berggerichtsbarkeit abgehandelt. 
In der kuttenbergischen Ordnung gibt es keinen eigenen 

Abschnitt über das Hüttenwesen, während die Ausfüh-
rungen zum zweiten Punkt  auf zwei Kapitel verteilt 
sind.13 Der materielle Inhalt vergleichbarer Punkte ist 
zwischen dieser Ordnung und der Annabergischen nicht 
wesentlich verschieden. 

Diese zweite Schlicksche Bergordnung hatte nicht lange 
Bestand. Der Erfolg des dortigen Bergbaues brachte Fer-
dinand I. in seiner Eigenschaft als König von Böhmen 
auf den Plan. Der Bergwerksvertrag, den Ferdinand I. in 
seiner Eigenschaft als König von Böhmen im Jahre 1534 
mit den böhmischen Ständen geschlossen hatte, war Vor-
aussetzung für die Übernahme von bestehenden Berg-
werken durch die Krone und die Durchsetzung des Berg-
regals in Böhmen. Diese Vereinbarung hat 41 Jahre später 
Maximilian II. bestätigt und in einigen Punkten geändert. 
Wichtige Punkte umfassten die Freiheit zu schürfen und 
Bergwerke einzurichten sowie die Verteilung des Zehent  
und der königliche Anspruch auf den Bergbau in früher 
verpfändeten oder verliehenen Gütern. Weiterhin wurde 
das königliche Monopol auf Edelmetalle und Vermün-
zung der Edelmetalle festgehalten, während die unedlen 
Metalle den Ständen verbleiben sollten. Die Zuständig-
keit der Gerichte wurde vereinbart,  Grundherren behiel-
ten das Recht, Bergbeamte einzusetzen und Bergordnun-
gen aufzustellen; es wurden die Freiheiten sowie 
Privilegien der Gewerken und Bergleute beschrieben. In 
der späteren Vereinbarung wurde auch festgehalten, dass 
für Joachimsthal und Kuttenberg jeweils eine den örtli-
chen Gegebenheiten angepasste Bergordnung in deut-
scher und böhmischer Sprache entwickelt werden sollte. 
Obwohl Kaiser Rudolf II. diese Angelegenheit weiter 
verfolgte, konnte über die erstellten Entwürfe keine Eini-
gung erzielt werden.14 

In der Folge der ersten Vereinbarung wurde den Grafen 
Schlick im Jahre 1534 das Münzrecht und elf Jahre spä-
ter der Bergbau entzogen.15 Sicherlich auch um seine  
Autorität zu dokumentieren hat Ferdinand im Jahre 1548 
die Schlicksche Bergordnung durch eine in weiten Berei-
chen identische ersetzt. Ähnlich wurde mit dem Bergbau 
von Schlackenwald der Herren von Rabenstein verfah-
ren. Allerdings waren diese und die Grafen Schlick in 
andere Streitereien mit der Krone verwickelt; die Herren 
von Rabenstein hatten auch bei der Ständerevolte von 
1547 eine Rolle gespielt.16 Die Vereinbarungen der Kro-
ne von 1534 und 1575 mit den Ständen wurden zusam-
men mit dieser Bergordnung das Berggesetz für wichtige 
Bereiche der böhmischen Krone. Sebastian Span be-
zeichnet in seinem um 1630 verfassten, aber erst 1698 
gedruckten „Berg-Rechts-Spiegel“ diese Ordnung als 
„auch noch heut zu Tage die beste Richtschnur“.17 

Zeitnah zur Joachimsthaler Bergordnung von 1548 wur-
den die Bergordnungen für Niederösterreich (1553), 
Sachsen (1554) und Ungarn (1565) erlassen.18 Der Um-
fang der niederösterreichischen Bergordnung beträgt 
etwa zwei Drittel der Joachimsthaler; eine durchgängige 
Disposition fehlt. Hier hatte der Landesherr weniger 
Rücksicht auf Grundherren zu nehmen; er lässt in der 
Prämabel schreiben: „… das sich niemandts von Bischof-
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fen, Prelaten, Gafen … Adel, gemainen, hoch oder niders 
standts, unterstee, dieselben Bergkwerckh aus aignem 
gewalt … aufzuschlagen, zu bawen“. Da es sich nicht um 
ein ausgeprägtes Bergbaurevier handelte, berücksichtigt 
die Ordnung offensichtlich stärker die Interessen der 
nicht Bergbau treibenden Bevölkerung und geht auch 
verstärkt auf Disziplin ein. Diese Ordnung ist eine über-
arbeitete Fassung der 1517 von Maximilian I. erlassenen, 
wahrscheinlich damals nicht gedruckten Bergordnung. 
Wagner bezeichnete die Ordnung von 1553 als „das 
Grundgesetz aller Bergwerke der Kays. Kön. Lande au-
ßer Böhmen, Mähren und Ungarn“.19 Die Landesherren 
von Ungarn und Sachsen hatten ebenfalls weniger Rück-
sicht auf die Landesstände bei der Verleihung von Berg-
bau zu nehmen. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese 
und die vom Bergbau Betroffenen keine wichtige Mit-
sprache beim Abfassen der Bergordnungen hatten. So hat 
die Bergordnung für Ungarn wohl größere Diskussionen 
ausgelöst, denn bereits im Jahre 1573 wurde diese geän-
dert erlassen. Insbesondere ist der Artikel zu den königli-
chen Rechten ausgeweitet und ein Anhang zu den Pflich-
ten der Bergleute beigefügt.20 

Die sächsische Bergordnung, die in manchen Punkten 
wortwörtlich mit der Ordnung für St. Annaberg überein-
stimmt, aber wesentlich umfangreicher reguliert, wurde 
für Sachsens Silbergewinnung allgemein gültig. Sieb-
zehn Jahre nach deren Erlass hat Herzog August  Ergän-
zungen verbunden mit geharnischter Kritik an seinen 
Bergbeamten und Bergarbeitern herausgeben lassen. In 
der Präambel liest man „…Nach dem wir in glaubwirdige 
erfahrung kommen / das unser hiervorn Anno et. Vier-
undfunfftzig im Druck ausgegangner Bergkordnung / bis-
hero in viel wege nicht nachkommen / auch zum theil der-
selben zuwider gehandelt / darob wir dann billich 
ungdnädigst mißfallen tragen. …“ 21 Grund des Unmutes 
war, dass sich die Bergbeamten nicht an das Verbot, 
Bergbau direkt oder indirekt in eigener Regie zu betrei-
ben, gehalten haben; auch wurden Fragen der Abrech-
nung, Zubußen  und Bezahlung, der Einhaltung der Fris-
ten bei Mutung und Verleihung sowie Gewährung von 
Ausnahmen, Nepotismus bei der Ämtervergabe ohne 
Rücksicht auf die Eignung und laxe Kontrollen kritisch 
angesprochen. Im Jahre 1573 wurde die Bergordnung 
von 1554 entsprechend revidiert verabschiedet.22 Unter 
dem Herzog Christian I wurden 1583 der Bergordnung 
Artikel zur Kontrolle von Kohle und Holz sowie zur loka-
len Gerichtsbarkeit beigefügt; letztere Ergänzung war 
bereits Bestandteil der Bergordnung für die Zinnberg-
werke. Diese Fassung der Bergordnung war in Kursach-
sen und dem subsequenten Königreich bis zur Verab-
schiedung des Berggesetzes im Jahre 1868 für den 
sächsischen Bergbau verbindlich.23 

Die Grundzüge der sächsischen und böhmischen Berg-
ordnungen haben Georg Agricola in dem 1556 gedruck-
ten Buch „De re metallica“ und Johannes Mathesius in 
seiner  acht Jahre später erschienenen „Sarepta“ vermit-
telt. Der eine auf Lateinisch für die Elite seiner Zeit, der 
andere auf Deutsch für die einfachen Bergleute. Diese 

Ausführungen sind so allgemein gehalten, dass sie so-
wohl für die Annabergschen als auch Joachimsthaler 
Bergordnungen  gelten können. Agricola wird während 
seiner Zeit als Arzt in Joachimsthal und anlässlich späte-
rer Besuche die Schlickschen Bergordnungen kennenge-
lernt haben, während Mathesius die Einsetzung aller drei 
Bergordnungen vor Ort verfolgen konnte. Zur Bergfrei-
heit formulierte er den modernen Gedanken „Das völker 
oder natürlich recht leßt zu/das der erste finder der erste 
muter ist / wenn er sich nach der ordnung/inn ein frey 
feld/ oder auff unverliehen gengen bergkleufftiger weyse 
einlegt ….“24

Es fällt natürlich auf, dass der Tiroler und Harzer Berg-
bau fehlen. Für Tirol gab es keine im 16. Jahrhundert als 
Gesamtheit verabschiedete und so zu gültigem Recht ge-
wordene gedruckte Bergordnung. Das mag auch damit 
zusammenhängen, dass ab etwa 1540 der Verfall des do-
minierenden Schwazer Bergbaus begann und das Ver-
hältnis zwischen dem Landesherrn und den den Bergbau 
direkt und indirekt dominierenden Fuggern sowie zwi-
schen Gewerken und Bergarbeitern sehr gespannt war. 
Habsburgische Geldnot und das Fuggersche Bedürfnis, 
gegebene Kredite zu amortisieren, mag notwendige Mo-
dernisierungen verzögert oder verhindert und Raubbau 
gefördert haben.25 Die Harzer Bergordnungen des 16. 
Jahrhunderts waren zuerst sehr kleinteilig und folgten 
den Bergordnungen von Annaberg und Joachimsthal 
(1518). Erst 1593 gab es eine Fürstlich-Braunschweigi-
sche Bergordnung für den Oberharz. Diese Ordnung 
stimmt in vielen Punkten mit der sächsischen Ordnung 
von 1589 überein. Sie ersetzte eine Ordnung aus dem 
Jahre 1554, deren geographischer Gültigkeitsbereich al-
lerdings enger gezogen war. Die Braunschweigisch-Lü-
neburgischen Herzöge hatten seitdem weitere Gebiete 
des Harzes unter ihren unmittelbaren Einfluss gebracht  
und wollten auch mit der Ordnung ihre Hoheit dokumen-
tieren. Als weiterer Grund werden eingerissene Miss-
bräuche genannt. Die Ordnung ist in die Teile Aufgaben 
und Pflichten der Beamten, Bergbau an sich und Hütten-
wesen unterteilt. Viel scheint diese neue Ordnung nicht 
geholfen zu haben.26

Über die Sammlungen und Interpretationen des 
17. Jahrhunderts

In dem im Jahre 1617 gedruckten „Bericht vom Bergk-
werck“ des Georg Engelhard von Löhneyß, Berghaupt-
mann im Oberharz,  teilt dieser seinem Dienstherren, 
dem Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig und Lü-
neburg in der Vorrede mit, dass er das Buch geschrieben 
habe, da er „dann gesehen, daß viel Unordnung und Miß-
bräuche in E. F. Gn. Bergwercken eingerissen“ seien. 
Nachdem auf den ersten knapp zweihundert Seiten über 
viele Fragen des Bergbaus geschrieben beziehungsweise 
abgeschrieben wurde, stellt er dann eine von ihm als ide-
altypisch angesehene Bergordnung vor, die in fünf Ab-
schnitte gegliedert ist: (1) Aufgaben und Pflichten der 
Bergbeamten und Bergleute, (2) Bergtechnik, (3) Hütten-
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technik, (4) Abrechnung, Kosten und (5) Berggerichts-
fragen. 27 Da die von Löhneyß‘ Dienstherrn  1593 verab-
schiedete Bergordnung fast hundert Jahre nach dem 
Erstdruck nahezu unverändert nachgedruckt wurde, ha-
ben die Vorschläge von Löhneyß wohl kaum etwas be-
wirkt. 

Diese Harzer Bergordnung hatte Henning Grosse neben 
sieben anderen im Jahr 1616 unter dem Titel „Ursprung 
und Ordnungen der Bergwerge inn Königreich Böheim 
– Churfürstenthum Sachsen – Erzhertzogthum Osterreich 
– Fürstenthum Braunschweig und Lüneburg – Graff-
schafft Hohenstein“ zusammen mit der Arbeit von Hasel-
berg nachgedruckt. Unter den Ordnungen befinden sich 
die von Joachimsthal aus dem Jahre 1548, die niederös-
terreichische des Jahres 1553 sowie sächsische in der Re-
vision von 1573. In dieser Zeit hatte auch der evangeli-
sche Geistliche Johann Deucer, ansonsten Verfasser von 
Bergpredigten im Stil des Johannes Mathesius, alte Berg-
ordnungen sowie allgemeine Informationen zum Berg-
bau auf Deutsch herausgegeben.28 Das Interesse am 
Bergrecht und dessen Herkunft sowie der Bedarf an ge-
druckten Bergordnungen waren offensichtlich ungebro-
chen.29

Ebenso erfolglos wie Löhneyß war Abraham von Schön-
berg, der als leitender sächsischer Bergbeamter viel zur 
Wiederbelebung des Bergbaues nach 1648 beigetragen 
hat, mit seinem Versuch, Bergordnungen zu renovieren. 
Schönberg hatte in jüngeren Jahren eine neue Bergord-
nung entworfen, die von den Ständen und dem herzogli-
chen Kollegium verworfen wurde.30 Diese Ordnung sah 
eine Erweiterung der Kompetenzen der Berggerichte vor. 
In der Folge dieser Ablehnung hat er die „Ausführliche 
Berginformation“ 1693 in Druck gegeben. Mit dem 
Buch wollte er erreichen,(1) die Arbeit seiner Mitarbeiter 
besser zu verstehen und Missstände beseitigen zu kön-
nen, (2) den Mitarbeitern eine Anleitung zu geben, (3) 
Gewerke zum Bergbau anzuregen  und diesen Verständ-
nis für den Bergbau zu vermitteln und (4) „Zur Anlei-
tung/so ferne ein grosser Herr eine vollkommene Berg-
Ordnung heraus zu geben/oder … vorhandenen zu 
verbessern sich entschliessen sollte“.31 Schönberg be-
schreibt auf über zweihundert Seiten in alphabetischer 
Folge die Aufgaben der Bergbeamten und Bergarbeiter; 
anschließend geht er auf Bergrechtsfragen auch in Hin-
blick auf die Abgrenzung gegenüber dem Landrecht ein. 

In der Zeit zwischen dem Erscheinen von Löhneyß’ Buch 
und dem von Schönberg haben die unter dem Begriff 
Dreißigjähriger Krieg zusammengefassten gewalttätigen  
Auseinandersetzungen in vielen Regionen den Bergbau 
nieder-  oder zum Erliegen gebracht. Als Reflex auf das 
totale Erliegen des Eislebischen und Mansfeldischen 
Bergbaues wurde in den 1670er Jahren mit den Grafen 
von Mansfeld eine Bergordnung ausgehandelt, mit der 
„Stöllen, Schächte, Halden, Sängerhütten, … Schlacken, 
Wasserläufe … Bochwercken ... aller Ein- und Zubehö-
rungen … allen Vörräthen … ins Freye kommen möch-
te“.32 Diese 1673 von Johann Georg II. verabschiedete 
Ordnung ist knapp gehalten und lässt das Bemühen er-

kennen, Bergbaulustige anzuziehen. Auch die Erlässe, 
Anweisungen usw. der böhmischen Krone weisen auf die 
große Beeinträchtigung des Bergbaus durch die kriegeri-
schen Ereignisse hin und auf das Bemühen, den Bergbau 
zu schonen oder wieder in einen guten Stand zu bringen. 
So wurden die militärischen Befehlshaber wiederholt 
aufgefordert, die Bergbaustädte zu verlassen, zu verscho-
nen und den Bergleuten wurden Kriegslasten genommen; 
die Bergbaustädte erhielten zusätzliche Freiheiten einge-
räumt, Anweisungen zum Aufbau des Bergbaus wurden 
erteilt.33 

Fachkundiges Bemühen, den darniederliegenden Berg-
bau zu heben, findet man in dem im Jahre 1700 gedruck-
ten, aber bereits fünfzig Jahre früher verfassten Buch 
„Hell polierter Berg-Bau-Spiegel“ von Balthasar Rößler; 
der Autor zählt 34 Gründe auf, warum Bergbau darnie-
derliegt oder verkommt. Er stellt fest: „Gute Berg- und 
Hütten-Ordnung muß seyn/oder aufgerichtet/ und ohne 
alles Verdencken steiff und fest darüber gehalten wer-
den“. Kameralisten wie Gottfried Junghansen,  Georg 
Caspar Kirchmeyer und Christian Meltzer versuchten 
ebenfalls mit ihren Schriften, Interesse am Bergbau zu 
erregen, dessen Ansehen und die Ausbeute zu heben.34 
Im „Berg-Rechts-Spiegel“ des Sebastian Span, den die-
ser wahrscheinlich während seiner Zeit in habsburgi-
schen Diensten verfasst hat, werden Bergrechtsfragen 
breiter als bei Löhneyß und Schönberg abgehandelt. 
Span behandelte den Inhalt von Bergordnungen in der 
Reihenfolge (1) Personal, (2) Bergbau und (3) Prozesse 
und Streitigkeiten. Im Unterschied zu anderen Beschrei-
bungen verweist Span auf verschiedene Ordnungen oder 
zitiert aus diesen. Dabei berücksichtigt Span auch die 
während der Regentschaft von Rudolph II.  mit den böh-
mischen Ständen behandelten, aber nicht akzeptierten 
Bergordnungen. Vielleicht war sich Span nicht bewusst, 
dass es sich dabei nicht um geltendes Recht handelte.35 In 
seinem bereits 1636 veröffentlichten Buch „Sechshun-
dert Berg-Urthel“ verglich Span, damals in sächsischen 
Diensten, die Entscheidungen verschiedener Berggerich-
te in ähnlichen Angelegenheiten. Beide Bücher informie-
ren, weisen auch auf Missstände im Bergbau hin, geben 
aber wenig Anhaltspunkte zu konkreten Verbesserungen 
der Ordnungen.36

Neben diesen auf den praktischen Bergbau zielenden Ar-
beiten, gab es eine akademische Diskussion über das 
Bergregal, ohne dass sich daraus Konsequenzen ergeben 
haben. Im Verbundkatalog der deutschen Bibliotheken 
konnten von 26 verschiedenen Autoren Schriften zu „dis-
putatio de regalibus“ gefunden werden.37 Hingegen 
schrieb zu dieser Zeit der für die Entwicklung der Staats-
wirtschaftslehre bedeutsame Veit Ludwig Seckendorff 
über das Bergregal und Bergrechtsfragen auf die Historie 
verweisend sehr pragmatisch; nach ihm haben Regale 
dem allgemeinen Wohl zu dienen. Die naturrechtliche 
Deutung zum Eigentumsübergang von Pufendorf fand in 
diesen Diskussionen kaum Berücksichtigung. Auch in 
England wurde, allerdings im begrenzten Umfang, über 
das Bergregal geschrieben.38
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Am Ende des 17. Jahrhunderts hat dann Johann David 
Zunner auf fast siebenhundert zweispaltig bedruckten 
Seiten den Inhalt der Bücher von Deucer, Encelius, Gros-
ser, Schönberg und anderen Autoren sowie alte Bergord-
nungen und bergbauliche Glossare neu herausgegeben. 
Da der überwiegende Teil der nachgedruckten Arbeiten 
aus dem 16. Jahrhundert stammt, gewinnt man den Ein-
druck des Stillstands und der Konservierung alter Verfah-
rensweisen und Besitzstände. Die zweifelsohne vorhan-
denen Fortschritte in der Bergbautechnik –man denke an 
die Sprengtechnik – fanden keinen Niederschlag in den 
nachgedruckten und  revidierten Bergordnungen.39

Reskripte, Ergänzungen und Anweisungen des 
18. Jahrhunderts

Glossare wurden im achtzehnten Jahrhundert auch weiter 
gepflegt und perfektioniert; es war ja auch das Jahrhun-
dert der Enzyklopädisten. Christoph Herttwig, in kur-
sächsichen Diensten stehend, verfasste 1710 das Buch 
„Neues vollkommenes Berg-Buch“; hier werden auf etwa 
450 Seiten bergbauliche und bergrechtliche Begriffe so-
wie Bergurteile alphabetisch geordnet und oft mit Ver-
weisen auf  bestimmte Bergordnungen, -urteile und auf 
anderweitige Literatur – insbesondere Span und Löh-
neyss - erläutert. Bergordnungen charakterisiert Herttwig 
in der Einleitung wegen des Alters sehr dunkel  und sich 
manchmal widersprechend. Dieser Begriff wird dann 
aber nur kursorisch behandelt; mehr erfährt man dazu un-
ter dem Begriff Bergmeister. Zu Bergregal findet sich 
kein Eintrag.40 Das dreißig Jahre später in zweiter Aufla-
ge erschienene Mineral- und Bergwercks-Lexicon von 
Minerophilus gibt zu allen aufgenommenen Begriffen 
Erläuterungen, die  nicht immer aussagekräftig sind; auf 
Verweise zur Literatur verzichtet der Autor. Das zuerst 
1788/89 erschienene und von einigen, in der Einleitung 
genannten deutschen Fachleuten überarbeitete, mehrbän-
dige Bergwerkslexikon des Schweden Sven Rinmann 
gibt eine für die Zeit vollkommene Übersicht. Beim Be-
griff Berggesetz wird auf Bergordnung verwiesen; dieser 
Eintrag umfasst siebzehn Seiten. Jede von einem Regen-
ten erlassene Vorschrift sei ein Gesetz; so sind nach die-
ser Definition alle den Bergbau betreffenden Ordnungen, 
Mandate, Edikte, Deklarationen, Konstitutionen, Dekre-
te, Resolutionen, Entscheidungen, Reskripte und Privile-
gien Berggesetze. Darüber hinaus  gehören auch die Ge-
wohnheitsrechte zum Berggesetz. Das Bergrecht umfasse 
sämtliche Berggesetze oder anders betrachtet alle Rechte 
und Verbindlichkeiten beim Bergbau; aus diesen Rechten 
und Verbindlichkeiten könne ein allgemeines Bergrecht 
abgeleitet werden.41

Thomas Wagner, sächsischer Finanzgeheimrat, hat 1791 
die vorerst vollständigste Übersicht zu diesen Berggeset-
zen erarbeitet. Vorher hatten schon Johann Christoph 
Lori zu den bayrischen und  Joseph von Sperges zu tiro-
lischen Verhältnissen veröffentlicht. Versuche, Bergord-
nungen allgemeiner zu fassen, gibt es von Kameralisten 
wie Paul Jacob Marperger, der in „Das Neu-Eröffnete 

Berg-Werck“ aus dem Jahre 1704 anschaulich und gut 
lesbar Grundsätzliches zum Bergbau mitteilt;  Bergord-
nungen seien strikt einzuhalten und für neuen Bergbau 
geeignete Bergordnungen mit Freiheiten der Knappschaft 
zu verfassen. Mit seiner Beschreibung der Aufgaben der 
Berg- und Hüttenbeamten und der Bergarbeiter bietet 
Marperger eine Essenz bestehender Bergordnungen an, 
geht damit aber nicht über Löhneyß und Schönberg hin-
aus.42 Das gilt auch für die Ausführungen im Buch „All-
gemeines juristisches Oraculum oder des heil.-römisch-
teutschen Reichs Juristen-Facultät“ zum Bergrecht aus 
dem Jahre 1747, in dem in einer kurzen Geschichte des 
Bergrechtes Seckendorffs Rechtfertigung der fürstlichen 
Regale zitiert wird.43 

Johann Gottlob Lehmann unterteilte in seinem den ge-
samten Bergbau umfassenden Überblick das Bergrecht in 
(1) Regalität, (2) Beschäftigte im Bergbau, (3) Bergbau 
an sich und (4) gewonnene Stoffe. Den ersten Punkt be-
handelt er unter der Hauptüberschrift „Berg-Cameral-
Wissenschaft“; das Bergregal ergebe sich aus der Pflicht 
des Landesherren, neben der Sicherheit auch für das 
Wohl der Einwohner  zu sorgen. Um den Nutzen der 
Bergwerke zu sichern, muss für Zucht und Ordnung 
(Berggericht) gesorgt werden. Ähnlich findet man es bei 
Christoph Traugott Delius beschrieben, der allerdings auf 
Bergordnungen nur kursorisch eingeht. 44 

Kritik in diesen und anderen Arbeiten an der Substanz 
des Bergrechtes war verhalten. Einer, der sein Unbeha-
gen zum Ausdruck brachte, war Johann Heinrich Gottlob 
Justi. Er schreibt in seiner zuerst 1755 erschienenen 
„Staatswirthschaft: so kann ich mich nicht überreden, 
daß die in der Welt eingeführten Bergordnungen und 
Rechte diesen Endzweck zu leisten eben sonderlich ge-
schickt waren“; die Bergrechte würden nicht den Berg-
bau fördern.45 Diese würden nicht mehr zur inzwischen 
aufwendigeren und kostspieligeren Technik passen; Justi  
machte auch Vorschläge zur Verbesserung, insbesondere 
sollten die Aufsuchungs- und Gewinnungsfelder vergrö-
ßert werden und den am Bergbau Interessierten zugesi-
chert werden, dass der Staat beziehungsweise der Fürst  
nicht selbst Bergbau zu betreiben beginnt, sobald ein at-
traktiver Fund getätigt wurde.  Auch sollten Anreize bei 
den Abgaben und Freiheiten bei der Auswahl des Perso-
nals eingeräumt, Akademien eingerichtet sowie die Ver-
sorgung mit Holz gesichert werden.46 

Vehement betrieb Kaiser Joseph II. Veränderungen. In 
seinen Erblanden hat er mit dem Patent vom 1. November 
1781 die Zuständigkeiten der Berggerichte auf bergbauli-
che Angelegenheiten beschränkt und alle anderen Ange-
legenheiten an die allgemeinen Gerichte verwiesen. Neu  
ist hier auch, dass Bezug zu der am 1. Mai des Jahres er-
lassenen Allgemeinen Gerichtsordnung hergestellt wird 
und Fragen der Abgrenzung behandelt werden. Einein-
halb Jahre später lässt der Kaiser die Zahl der Bergge-
richte in Österreich  und Böhmen reduzieren. Bei dieser 
Gelegenheit wurde daran erinnert, dass die Berggerichte 
nicht ihre Zuständigkeiten überschreiten und sie auch der 
allgemeinen Gerichtsordnung unterworfen seien.47  Ähn-
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lich hat der Kaiser für Ungarn die Rechte der Krone am 
Bergbau sowie die Bergfreiheit bestätigt und Anordnun-
gen herausgegeben, mit denen bergrechtliche Ansprüche 
von solchen des Privatrechtes abgegrenzt wurden. Inter-
essant ist hier, dass sich die kaiserlichen Beamten nicht 
auf die Bergordnung von 1565/73, sondern auf Vereinba-
rungen und Dekrete des 14. und 15. Jahrhunderts als 
Rechtsgrundlage bezogen.48 Für den Bergbau wichtig 
war auch das Hofdekret vom August 1783, mit dem Vor-
rechte des Bergbaus bei der Waldnutzung aufgehoben 
werden, sowie das vom Oktober 1785, mit dem die Berg-
gerichtsbarkeit von Privat-Dominien eingeschränkt wur-
de. Bei letzteren wurde auf die bereits erwähnten Verträ-
ge mit den böhmischen Ständen aus den Jahren 1534 und 
1575 Bezug genommen. Es ist natürlich fraglich, inwie-
weit diese wenige Seiten umfassenden Patente renovie-
rend bei einem Konvolut alter, immer noch gültiger 
Rechtsordnungen, Vorschriften usw. wirksam werden 
konnten.49 

Neben diesen Detailansätzen zur Modernisierung gab es 
zahllose Ergänzungen, Reskripte, Instruktionen, Manda-
te, Edikte, Deklarationen usw., mit denen Altes ergänzt, 
erläutert oder aufgehoben werden sollte und  Missstände, 
Beschwerden oder Wünsche behandelt wurden; alte 
Bergordnungen wurden geringfügig ergänzt wieder auf-
gelegt.50 In der von F. A. Schmidt in den 1830er Jahren 
herausgegebenen neununddreißig Bände umfassenden 
chronologischen Sammlung der habsburgischen Bergge-
setzte seit dem frühen Mittelalter entfallen sowohl für 
Ungarn als auch Böhmen etwa 50% der rund 18.000 Sei-
ten auf das 18. Jahrhundert und davon wieder über 80% 
auf die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts. Dazu gehört 
zum Beispiel eine Bergordnung aus der Regierungszeit 
Maria Theresias aus dem Jahre 1759 für einen eng um-
grenzten Raum, in deren Präambel auf Missstände und 
Unwissenheit verwiesen wird und Wege zur Beseitigung 
von Missständen bei  Ausbildung und Prüfung der Amts-
anwärter festgelegt werden.51 

Ähnlich wurden die Bergordnungen der meisten Reviere 
in Detailfragen angepasst  oder durch Reskripte, Dekrete, 
Patente u. a. ergänzt.52 Etwas konsequenter ging der 
Preußische König vor, der 1766 für  Cleve, Meurs und 
Mark, 1769 für Schlesien und Glatz sowie 1772 für Mag-
deburg, Halberstadt, Mansfeld  neue Ordnungen erlassen 
hat, die noch auf lokale Gegebenheiten Rücksicht neh-
men. So werden in den Gebieten mit Großgrundbesitzern 
diesen Vorrechte eingeräumt. Erste Schritte zur Trennung 
der Berggerichtsbarkeit von der zivilen wurden auch hier 
getan.53 

Diese zunehmende Unübersichtlichkeit im Bergrecht 
hatte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das über 
die Systematik von Span und Herttwig hinausgehende 
Sammeln von Bergbau relevanten Rechtsdokumenten 
gefördert. Dazu gehörten die schon zitierten Arbeiten 
von Ermisch, Lori, Wagner und auch Sperges. Auch setz-
te das Bemühen ein, Übersichten über das Bergrecht zu 
verfassen, zu denen die Bücher von Lobethan,  Köhler 
und Cancrin gehören. Johann Thaddeus Anton Peithner 

von Lichtenfels hatte Vorlesungen über Bergrecht an der 
Universität Prag gehalten, die nicht veröffentlicht wur-
den, deren Inhalt in dem Buch „Versuch über die natürli-
che und politische Geschichte der böhmischen und 
mährischen Bergwerke“ ihren Niederschlag findet.54

 

Die Berggesetze des 19. Jahrhunderts

Alexander Wilhelm Köhlers Buch von 1786 war für Stu-
dierende der Bergakademie in Freiberg geschrieben und 
wurde 1824 inhaltlich überarbeitet nochmals gedruckt. 
Die von ihm gewählte Unterteilung des Stoffes in Berg-
staatsrecht, Bergprivatrecht, Peinliches Bergrecht (i. e. 
Verbrechen und Vergehen im Bergbau), Klagen und 
Bergprozesse wurden in Varianten von manchen zeitge-
nössischen Autoren, wie Hake und Jung aufgegriffen. In 
der Vorrede zur ersten Auflage schrieb er: „So viel muß 
ich jedoch versichern, daß ich bey der Bearbeitung die-
ses Buches mit viel Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, da 
über Bergrecht und Verfaßung außer einigen Schriften 
über einzelne Gegenstände nur wenig vorgearbeitet, und 
selbst das Gesetzliche sehr zerstreut ist“. Diese Klage 
findet man auch in anderen relevanten Schriften des an-
gehenden 19. Jahrhunderts.55

So beklagte Taube 1808 weniger einen Mangel an Geset-
zen und Ordnungen sowie deren Unklarheiten, als haupt-
sächlich, dass diese nur verstreut vorlägen, es an Kennt-
nissen darüber mangele und der Bekanntheitsgrad gering 
sei. Dieser Zustand würde auch die systematische Lehre 
des Bergrechtes an den Universitäten verhindern.56 Hake, 
im bayrischen Dienst stehend,  merkt an „… ein allgemei-
nes, geschriebenes deutsches Bergrecht … ist nicht vor-
handen. Die allgemeinen Berggesetze sind daher in der 
Uebereinstimmung mehrerer Bergordnungen und in den 
Joachimsthalischen – und Freybergischen geschriebenen 
und gedruckten Berggebräuchen zu suchen“.57 Ähnlich 
nennt Karsten, Oberbergrat in preußischen Diensten, die 
maximilianische, Joachimsthaler und kursächsische 
Bergordnung des 16. Jahrhunderts als Bezug für zweifel-
hafte Fälle.58 Franz Anton Schmidt schrieb 1832 recht 
ironisch: „Diese Übelstände (viele Änderungen inhaltli-
cher Natur und des Geltungsbereiches, Unterlaufen durch 
Gewohnheitsrecht, mangelnde oder unterschiedliche Ak-
zeptanz, schlechte Dokumentation und Verfügbarkeit, 
Einschränkung bis Knebelung der Gewerke …) in der 
Bergrechtspflege haben die Monarchen seit geraumer 
Zeit als eines der drückendsten Hindernisse zum glückli-
chen Gedeihen des Bergbaues erkannt.  … den Befehl…  
im Jahre 1581 … sämtliche Berggesetze zu sammeln … 
fand ich durch elf Regierungen bis zum Jahre 1812 auf 
ähnliche Art, zum sechs und zwanzigsten Mal wieder-
holt“.59 Sternberg, der mit seinem Buch zum böhmischen 
Bergbau die von Franz I. eingesetzte Kommission für ein 
neues Berggesetz zu unterstützen vorgibt, beklagt das 
Fehlen einer zusammenhängenden Berggesetzgebung 
und listet acht Bereiche auf, in denen er die Notwendig-
keit für Verbesserungen sieht. Diese Punkte behandeln 
überwiegend technische Fragen; am Grundsätzlichen 
würde deren Lösung wenig ändern.60
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Bei den oft sehr alten Dokumenten der Berggesetzge-
bung kam nicht selten die Frage auf, was denn gültig sei. 
Ein diesbezügliches Beispiel war die Frage, ob denn für 
Kuttenberg die alte von Wenzel II. sanktionierte Bergord-
nung gelte oder die von Joachimsthal. Während J. F. 
Schmidt die erstere als noch gültig ansieht, hatte Tausch 
1817 die gegenteilige Meinung vertreten, die er dann 
siebzehn Jahre später revidiert hat.61 In der selben Arbeit 
listet Tausch als Probleme die Verquickung von fiskali-
schen Ansprüchen, hoheitlichen Kontrollen, privatrecht-
licher Finanzierung und betrieblicher Abwicklung sowie  
strafrechtlicher Verfolgung in den Bergordnungen als 
Hindernisse für einen zeitgemäßen, erfolgreichen Berg-
bau auf. Seine Beschreibung des Bergrechts des österrei-
chischen Kaiserreiches greift auf Bergordnungen, Paten-
te, Instruktionen usw. des 15. Jahrhunderts bis zur Zeit 
der Drucklegung seines Buches zurück. Offensichtlich 
sind auch für ihn beim staatsrechtlichen Bergrecht die er-
wähnten Verträge aus den Jahren 1539 und 1575 mit den 
böhmischen Ständen von besonderer Bedeutung.62  

Aus all dem könnte man schließen, dass eine allumfas-
sende Sammlung der erlassenen Bergordnungen, Patente, 
Privilegien usw. und daraus die Destillation einer neuen 
Bergordnung als Lösung des Problems angesehen wurde. 
Die Arbeit von Freiesleben stellt hier eine Ausnahme dar. 
In der Vorrede hält der Autor fest: „… Ungewissheit der 
Grenzen zwischen Staats- und Privateigenthum am Berg-
bau, … Unbestimmtheit des Begriffs der Regalität am 
Bergbau“ und staatsrechtlich unangemessene Aufgaben-
akkumulation in ein und derselben Behörde. Er unter-
sucht zuerst das Verhältnis vom Staat zum Bergbau und 
anschließend die Einrichtungen für einen ordnungsgemä-
ßen Bergbau.63 

Umfangreicher, aber konventioneller als Freiesleben hat-
te Franz X. Schneiders, Professor für Bergrecht an der 
Prager Universität, 1848 über Bergrecht geschrieben; in 
der Vorrede stellt er fest, dass der Leser „…die Schwie-
rigkeit nicht verkennen soll, welche die Verarbeitung des 
so verschiedenartigen und umfangreichen Stoffes eines 
Legislation von 8 Jahrhunderten in sich schließt“. In 
dem über 500 Seiten umfassenden Werk griff Schneider 
insbesondere auf die Joachimsthaler Bergordnung von 
1548 und die niederösterreichische von 1553 zurück; al-
lerdings werden auch Dokumente des 12. Jahrhunderts 
berücksichtigt. Unter der Überschrift „Neuestes Wirken 
im Gesetzgebungsfache“ findet man den sybillinischen 
Satz „… die höchste Hofkammer mit der Prüfung eines 
ihr bereits vorliegenden Steinkohlengesetz-Entwurfes be-
schäftigt ist, dabei aber ihr segenreiches Wirken im Ver-
besserungssysteme der gesamten Berggesetzgebung ohne 
Unterbrechung bekundet“. Die Staatsbürokratien hatten 
mit dieser Diskussion im Hintergrund bereits eifrig und 
wie damals üblich im Geheimen, an der Neugestaltung 
der Berggesetze gearbeitet.64

Das Motiv für das 1854 erlassene allgemeine österreichi-
sche Berggesetz wird in dessen Präambel wie folgt be-
schrieben: „Wir Franz Joseph der Erste …  haben in der 
Überzeugung der Unzulänglichkeit der gegenwärtig gel-

tenden, in den einzelnen Kronländern wesentlich ver-
schiedenen und mit den übrigen Theilen der Gesetzge-
bung nicht mehr im Einklang stehenden Berggesetze, für 
nothwendig befunden, dieselben einer reiflichen Prüfung 
zu unterziehen und ein den Eigenthümlichkeiten des 
Bergbau-Betriebes entsprechendes , zugleich aber mit 
den übrigen Zweigen der Gesetzgebung übereinstimmen-
des allgemeines österreichisches Berggesetz verfassen zu 
lassen““. Dem Gesetz gingen verschiedene Entwürfe 
voraus, die von der Bürokratie in Zusammenarbeit mit 
Gewerken erarbeitetet wurden.65 

Der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach lässt 
drucken: „Die Wahrnehmung vielfacher Mißstände, wel-
che aus der Anwendung der zeither gültigen, in den ein-
zelnen Theilen des Landes verschieden gestalteten und 
zumeist gänzlich veralteten Bergordnungen und Bergge-
bräuche hervorgehen und dem Aufschwung des Bergbau-
es hinderlich im Wege stehen, haben uns veranlaßt, ein 
den Bedürfnissen der Zeit entsprechendes Berggesetz 
ausarbeiten zu lassen“.66 Das preußische Berggesetz von 
1865 hingegen wurde schnörkellos ohne Begründung er-
lassen.67 Fast poetisch hat Schomburg zu der  Begrün-
dung der neuen Gesetze geschrieben: „…Jene altehrwür-
digen, in ihrer Ursprünglichkeit gerechtfertigten Formen 
deutscher Bergverfassung, wie sie zum größten Theile 
unverändert Jahrhunderte hindurch bis zu unserer Zeit 
sich bewahrt haben, waren frühzeitig in ihrer naturgemä-
ßen Fortentwicklung gehemmt, in ihrem mittelalterlichen 
Gewande erstarrt. Geweiht gleichsam dem dunklen 
Schooße einer unterirdischen Welt, waren sie entrückt 
dem belebten Odem der Zeit, dem Licht fortschreitender 
Wissenschaft, weit hinter beiden zurückgeblieben. In Fol-
ge dessen ward auch das industrielle Element an natürli-
cher, freier Bewegung gehindert, in seinem Gedeihen be-
einträchtigt“.68 Es folgten dann 1867 das 
Braunschweigische, das jedoch in weiten Bereichen mit 
dem preußischen Gesetz übereinstimmt, 1868 das könig-
lich-sächsische,  1869 das bayrische und  1872 das säch-
sische-altenburgische Berggesetz.69

Abschließende Anmerkungen

Es waren die geänderten sozialen, wirtschaftlichen und 
technischen Rahmenbedingungen im Allgemeinen und 
die des Bergbaus im Speziellen, die einen Neuanfang 
beim Bergrecht im 19. Jahrhundert zwingend erforder-
lich machten. Die Intensität, mit der man sich in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit Bergrecht und Berg-
ordnungen beschäftigte, deutet darauf hin, dass man den 
Erlass neuer Berggesetze weitgehend unabhängig von 
den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 sehen 
muss; diese Ereignisse haben wahrscheinlich die Gesetze 
liberaler und dem freien Unternehmertum zugeneigter 
werden lassen sowie vielleicht deren Erlass beschleunigt. 
Kritische Meinungen wurden öffentlich geäußert und 
fanden auch Berücksichtigung in den Gesetzen. Ver-
gleicht man die preußischen Entwürfe der 1830er und 
1840er Jahre mit dem Gesetz von 1865, erkennt man, wie 



Seite 10 res montanarum 53/2014

groß die zu überwindenden Hürden für ein liberales 
Bergrecht waren.70 

Insbesondere wurde mit den neuen Berggesetzen, die in 
den einzelnen deutschen Staaten im Detail durchaus Un-
terschiede aufwiesen, die vorbehaltenen Mineralien all-
gemein gültig festgelegt, den Bergbautreibenden wurde 
die weitgehend freie Verfügbarkeit über die gewonnenen 
Mineralien eingeräumt und es wurde die betriebliche 
Disposition von staatlichen Eingriffen befreit. Der Berg-
bau blieb behördlicher Kontrolle bezüglich Sicherheit, 
Einhaltung von Gesetzen sowie Aufstellung, Genehmi-
gung  und Einhaltung von Betriebsplänen und der Fest-
stellung der Qualifikation des Personals unterworfen. 
Privatrechtliche Vereinbarungen zum Verbrauch von 
Ressourcen wie Grund und Boden, Baustoffe und Wasser 
bekamen Vorrang vor staatlichem Eingriff. Das Hütten-
wesen wurde von Ausnahmen abgesehen aus dem Gel-
tungsbereich des Bergbaus genommen und dem allge-
meinen Gewerberecht unterworfen. Auch wurde der 
Bergbau in die allgemeine Rechtsordnung eingebunden 
und es wurden Privilegien aufgehoben. 

Dass diese Bergesetze dazu beitrugen, den Bedarf der 
sich dynamisch entwickelnden Industrien und Gewerbe 
an Rohstoffen weitgehend zu erfüllen, zeigt die wirt-
schaftlich-technische Entwicklung der deutschen Staaten 
in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit ihren sozialen 
Licht- und Schattenseiten, wobei der Bergarbeiter im 
Vergleich zum Industrie- und Gewerbearbeiter mit 
Knappschaft, Zeitordnung und Altersbeschränkungen 
gesetzlich gesicherte Vorteile hatte. Es spricht nicht zu-
letzt für die Qualität der Gesetze, dass trotz der gewalti-
gen politischen und sozialen Verwerfungen durch die 
beiden Weltkriege erst hundert Jahre nach dem Erlass des 
Allgemeinen Berggesetzes durch Kaiser Franz Josef der 
österreichische Nationalrat am 10. März 1954 ein neues 
Bundesberggesetz beschlossen hat. Ganz ähnlich wurden 
in Deutschland mit dem Bundesberggesetz vom 1. Januar 
1982 verschiedene Landesberggesetze, darunter auch das 
Allgemeine Berggesetz für die Preußischen Staaten des 
Jahres 1865 außer Kraft gesetzt.71 
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